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Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behör-
den und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ der Stadt Bad Vilbel 

An der Unterrichtung gem. § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 21.06.2021 bis 23.07.2021 wurden 64 Behör-
den und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt (s. Anlage). 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 21.06.2021 bis 23.07.2021 
statt. 

26 Behörden und sonstige Träger haben geantwortet, davon haben 13 Behörden oder sonstige Träger An-
regungen vorgebracht. 

Seitens der Öffentlichkeit wurden 2 Anregungen vorgebracht. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 1 Änderungsvorschlag 
 

 
 
 

 
Stellungnahme ohne Anregung 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 2 Änderungsvorschlag 
 

 

 
Stellungnahme ohne Anregung 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 3 Änderungsvorschlag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stellungnahme ohne Anregung 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 8 Änderungsvorschlag 
 

 

 
Stellungnahme ohne Anregung 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 14 Änderungsvorschlag 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Bei den im Plangebiet befindlichen Telekommunikationsanlagen handelt es sich um 
die Hausanschlüsse für die bestehenden Kirchengebäude. Die planungsrechtliche 
Absicherung privater Hausanschlüsse sowie von Leitungstrassen im Bereich öffent-
licher Verkehrsflächen ist auf der Ebene des Bebauungsplans nicht erforderlich. 

Für den Fall einer möglichen zukünftigen Aufgabe der kirchlichen Nutzung ist auf 
Anregung des Bistums Mainz und nach Abstimmung zwischen der Stadt Bad Vilbel 
und der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Nikolaus die Umwidmung der Fläche zu-
gunsten von Wohnzwecken geplant. Der bisher als Fläche für den Gemeinbedarf mit 
der Zweckbestimmung Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen festgesetzte Bereich wird im Rahmen der Änderung des Bebauungs-
plans als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Das vorhandene Kirchengebäude 
mit angeschlossenem Gemeindezentrum erhält bis zur Nutzungsaufgabe Bestands-
schutz. 

Im Falle einer möglichen zukünftigen Aufgabe der kirchlichen Nutzung hat im Rah-
men der Realisierung die Umlegung der Telekommunikationsanlagen zu erfolgen. 

Änderungsvorschlag zu 2 - 4: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Hinweise erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 14 Änderungsvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 14 Änderungsvorschlag 
 

 

 



 

 

Stadt Bad Vilbel – 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ 9 

 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 15 Änderungsvorschlag 
 

 

 
Stellungnahme ohne Anregung 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 16 Änderungsvorschlag 
 

 
 

 
Stellungnahme ohne Anregung 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 20 Änderungsvorschlag 
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Zu 1: siehe Anlage zu Brief Nr. 20, Änderungsvorschlag zu 3 

Änderungsvorschlag zu 2:  

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung:  

Die archäologischen Untersuchungen wurden durch die Wissenschaftliche Bau-
grund-Archäologie e.V. durchgeführt und am 08.09.2021 für beendet erklärt. Die un-
tersuchte Fläche wurde für die geplante Baumaßnahme freigegeben. Weitere ar-
chäologische Untersuchungen sind nicht erforderlich. 

Entsprechende Aussagen werden in den Hinweis „Sicherung von Bodendenkmä-
lern“ sowie in die Begründung des Bebauungsplans aufgenommen. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 20 Änderungsvorschlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderungsvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Ein Hinweis auf die zu erwartenden archäologischen Fundstellen und die damit ver-
bundenen erforderlichen archäologischen Untersuchungen ist bereits im Textteil der 
1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ enthalten. Nach Rück-
sprache mit dem Kreisarchäologen wurde eine Fachfirma mit der entsprechenden 
Untersuchung beauftragt. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 20 Änderungsvorschlag 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 21 Änderungsvorschlag 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Begründung: 

Aufgrund der räumlichen Abstände zwischen dem Plangebiet und der Bundesstraße 
B 3 sowie der Landesstraße L 3008 von jeweils ca. 700 m sowie der Abschirmwir-
kungen der zwischen dem Plangebiet und der Bundesstraße B 3 und der Landes-
straße L 3008 befindlichen Gebäuden, sind keine beachtlichen Immissionen inner-
halb des Plangebietes zu erwarten. 
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Anregungen                                                                     Brief Nr. 21 Änderungsvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 23 Änderungsvorschlag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung:  

Die archäologischen Untersuchungen wurden durch die Wissenschaftliche Bau-
grund-Archäologie e.V. durchgeführt und am 08.09.2021 für beendet erklärt. Die un-
tersuchte Fläche wurde für die geplante Baumaßnahme freigegeben. Weitere ar-
chäologische Untersuchungen sind nicht erforderlich. 

Entsprechende Aussagen werden in den Hinweis „Sicherung von Bodendenkmä-
lern“ sowie in die Begründung des Bebauungsplans aufgenommen. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 23 Änderungsvorschlag 
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Änderungsvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung:  

Für das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ 
stellen die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH den Löschwasserbedarf für den Grund-
schutz gem. DVGW-Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die 
öffentliche Trinkwasserversorgung“ zur Verfügung. Im konkreten Fall sind dies 
96 m³/h = 1.600 l/Min. bei einem Mindestfließdruck von 1,5 bar. Entsprechende 
Aussagen sind bereits in der Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Auf dem Harheimer Weg“ enthalten.  

 
 

Änderungsvorschlag zu 3: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 23 Änderungsvorschlag 
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Änderungsvorschlag zu 4: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Änderungsvorschlag zu 5:  

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung:  

In der faunistischen Untersuchung ist auf Seite 2 bereits dargelegt, an welchen Ta-
gen die Begehungen stattfanden. Es wurden 8 Tag- und 2 Nachtbegehungen 
durchgeführt. Alle Tagbegehungen, an denen auch die künstlich angelegten Verste-
cke der Zauneidechsen kontrolliert wurden, fanden (gemäß der fachlichen Praxis, Li-
teraturhinweis: Ina Blanke, „Die Zauneidechse: Zwischen Licht und Schatten“) bei 
guten, meist sonnigen Witterungsverhältnissen statt. Der Ergebnisbericht wird ent-
sprechend ergänzt. 

Änderungsvorschlag zu 6:  

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung:  

Die Bilanzierung wird entsprechend korrigiert. Das Defizit erhöht sich somit um 
57.000 Punkte auf 121.335 Punkte. 

Änderungsvorschlag zu 7:  

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung:  

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ wird 
festgesetzt, dass 100% der Dachflächen innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete 
WA 1 – WA 2 sowie der Gemeinbedarfsfläche zumindest extensiv zu begrünen sind. 
Oberlichten, verglasten Dachflächen und erforderlichen Technikaufbauten ist hierbei 
Vorrang einzuräumen. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 23 Änderungsvorschlag 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese Festsetzung resultiert in erster Linie aus der Untersuchung zur Entwässerung 
des Plangebietes durch das Ingenieurbüro Hartwig, Wiesbaden. Zur Verringerung 
des Versiegelungsgrades und somit zur Verringerung des Oberflächenabflusses des 
Regenwassers ist die festgesetzte Dachbegrünung von 100% für den Nachweis der 
gesicherten Abwasserentsorgung zwingend erforderlich. 

Es handelt sich dabei um eine Maßnahme zur Minimierung des Eingriffs in den Bo-
den- und Wasserhaushalt. Dieser wird zwar teilweise auf den privaten Grundstücken 
festgesetzt, eine gesonderte rechtliche Sicherung der Maßnahme ist jedoch nicht er-
forderlich. Sonst müsste jede grünordnerische Festsetzung (wie z.B. Festsetzung 
wasserdurchlässiger Flächenbefestigungen, Anpflanzung von Gehölzen, Begrünung 
von Tiefgaragen) ebenfalls zusätzlich rechtlich gesichert werden. Die Festsetzungen 
des Bebauungsplans sind bereits verbindlich und von den zukünftigen Eigentümern 
im Rahmen der Umsetzung der Bauvorhaben zwingend einzuhalten. Grundsätzlich 
ist es so, dass nicht eingehaltene Festsetzungen im Bauantragsverfahren einer Be-
freiung bedürfen, die Befreiung im Allgemeinen aber nur gewährt wird, wenn ent-
sprechende Maßnahmen zu deren Kompensation angeboten werden. 

In dem zitierten Urteil des VGH Hessen geht es um eine fehlerhafte Sicherung einer 
externen Kompensationsmaßnahme durch einen städtebaulichen Vertrag und nicht 
um eine Festsetzung im Bebauungsplan selbst. 

Änderungsvorschlag zu 8: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt.  

Begründung:  

Die Vorgaben bezüglich der Abstrahlung sowie der Lichtfarbe können durch die von 
der Stadt Bad Vilbel verwendeten Straßenbeleuchtung erfüllt werden. Ein entspre-
chender Hinweis wird in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 

Der Hinweis bezüglich der Beleuchtungsstärke wird nicht in den Bauungsplan auf-
genommen. Wenn für Wege und Zugänge im Wohnbereich die maximale Beleuch-
tungsstärke auf 5 Lux begrenzt ist, können die Normen zur sicheren Beleuchtung, 
selbst im untersten Niveau, nicht für den öffentlichen Bereich eingehalten werden. 
Ebenso können durch die Begrenzung der Beleuchtungsstärke auf maximal 10 Lux 
für Höfe und Parkplätze die Vorgaben für die öffentlichen Bereiche nicht eingehalten 
werden.  
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 23 Änderungsvorschlag 
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Änderungsvorschlag zu 9: 

Die Anregung wird nicht gefolgt.  

Begründung:  

Das Maß der baulichen Nutzung ist in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 
WA 2 durch die Festsetzung der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4, der 
zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 und zwei zulässigen Vollgeschos-
sen geregelt. Die Höhenentwicklung der Gebäude ist somit eindeutig definiert. Aus 
städtebaulicher Sicht bedarf es keiner Festsetzung von Trauf- und Firsthöhen. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 23 Änderungsvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 27 Änderungsvorschlag 
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Zu 1: siehe Anlage zu Brief Nr. 27, Änderungsvorschlag zu 2. 
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 27 Änderungsvorschlag 
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Änderungsvorschlag zu 2: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Jüdischen Friedhöfe oder Begräb-
nisstätten. Es fallen auch später keine Erschließungskosten, -beiträge oder sonstige 
Kosten für Jüdische Friedhöfe an.  
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Anregungen                                                 Anlage zu Brief Nr. 27 Änderungsvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 34 Änderungsvorschlag 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 36 Änderungsvorschlag 
 

 
 
 
 
 
 

Stellungnahme ohne Anregung   
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 44 Änderungsvorschlag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stellungnahme ohne Anregung 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 45 Änderungsvorschlag 
 

 
 
 
 
 

 
Stellungnahme ohne Anregung 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 45 Änderungsvorschlag 
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Zu 1: siehe Anlage zu Brief Nr. 45, Änderungsvorschlag zu 2 - 12. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 45 Änderungsvorschlag 
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Änderungsvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung:  

Die geplante Transformatorenstation ist bereits als solche im Bebauungsplan fest-
gesetzt. 

Die entsprechenden Bestandspläne wurden bei den Stadtwerken Bad Vilbel ange-
fragt. Das Niederspannungskabel, welches sich im Bereich der Fläche für den Ge-
meinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ befindet, wird im Rahmen der Reali-
sierung in die öffentliche Verkehrsfläche verlegt. Die planungsrechtliche Absiche-
rung privater Hausanschlüsse sowie von Leitungstrassen im Bereich öffentlicher 
Verkehrsflächen ist auf der Ebene des Bebauungsplans nicht erforderlich.  

Änderungsvorschlag zu 3: 

Die Anregung wird gefolgt.  

Begründung:  

Das Niederspannungskabel, welches sich im Bereich der Fläche für den Gemeinbe-
darf mit der Zweckbestimmung Schule befindet, wird im Rahmen der Realisierung in 
die öffentliche Verkehrsfläche verlegt. Die ansonsten im Bereich öffentlicher Ver-
kehrsflächen vorhandenen Kabel verbleiben im öffentlichen Bereich. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 45 Änderungsvorschlag 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

7 
 

 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 
 
 

 
 
 

10 
 

Änderungsvorschlag zu 4:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten.  

Änderungsvorschlag zu 5 - 7:  

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregungen erfolgt im Rahmen der Reali-
sierung.  

Siehe Änderungsvorschlag zu 2 und 3.  

 

 

Änderungsvorschlag zu 8:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Die geplante Transformatorenstation ist bereits als solche mit einer Fläche von 
8,5 m x 6,7 m im Bebauungsplan festgesetzt. 

Gemäß § 6 Abs. 10 Nr. 4 der Hessischen Bauordnung (HBO) sind untergeordnete 
Gebäude zur örtlichen Versorgung mit Energie ohne Abstandsfläche jeweils unmit-
telbar an oder mit einem Mindestabstand von 1 m zu den Nachbargrenzen zulässig. 
Eine textliche Festsetzung, dass die Transformatorenstation auf der dafür ausge-
wiesenen Parzelle die einzuhaltenden Grenzabstände nach HBO unterschreiten 
darf, ist somit nicht erforderlich. Eine entsprechende Begründung wird in den Be-
bauungsplan aufgenommen.  
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 45 Änderungsvorschlag 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderungsvorschlag zu 9:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Die Errichtung von Gewerbebetrieben ist innerhalb des Plangebietes nicht vorgese-
hen. 

Änderungsvorschlag zu 10:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 45 Änderungsvorschlag 
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Änderungsvorschlag zu 11:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Die Kompensation des Eingriffs erfolgt über das Ökokonto der Stadt Bad Vilbel. 

Änderungsvorschlag zu 12:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung.  
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 45 Änderungsvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 46 Änderungsvorschlag 
 

 
 
 

 
Stellungnahme ohne Anregung 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 46 Änderungsvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 47 Änderungsvorschlag 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Der östlich der Kirchengebäude befindliche landwirtschaftliche Weg wird zur inneren 
Erschließung zu einem 6,50 m breiten ‚verkehrsberuhigten Bereich‘ (Verkehrszei-
chen 325) ausgebaut. Die derzeit vorhandenen Stellplätze in diesem Abschnitt wer-
den neu hergestellt und zudem durch wechselseitig ausgewiesene Parkmöglichkei-
ten ergänzt. Eine zusätzliche Analyse des Stellplatzbedarfs für bestehende Gebäu-
de und Einrichtungen ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht erforderlich. 
Darüber hinaus wird in der Verkehrsuntersuchung die Einrichtung eines Parkstrei-
fens im Harheimer Weg empfohlen, über den der Hol- und Bringverkehr für die 
Grundschule abgewickelt, im Bedarfsfall aber auch zusätzlicher Parkraum geschaf-
fen werden kann. 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 48 Änderungsvorschlag 
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Anregungen                                                                   Brief Nr. 48 Änderungsvorschlag 
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Änderungsvorschlag zu 1:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Für das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ 
stellen die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH den Löschwasserbedarf für den Grund-
schutz gem. DVGW-Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die 
öffentliche Trinkwasserversorgung“ zur Verfügung. Im konkreten Fall sind dies 
96 m³/h = 1.600 l/Min. bei einem Mindestfließdruck von 1,5 bar. 

Der gesicherte Nachweis der Trinkwasserversorgung erfolgt durch die Stadtwerke 
Bad Vilbel GmbH wie im Folgenden dargestellt: 

Erwarteter Mehrbedarf Trinkwasser 

Im Einzugsgebiet der Stadtwerke Bad Vilbel errechnet sich aus den tatsächlichen 
Verbrauchsdaten seit 2015-2020 ein spezifischer Wasserbedarfswert pro Einwohner 
von 131 - 146 l/(Exd) bzw. 47,8 - 53,29 m³/(Exa). Darin ist schon ein kleingewerbli-
cher Anteil von ca. 10 - 15 l/(Exd) mitberücksichtigt. 

Industrielle Großverbraucher sind dabei nicht enthalten und für das betreffende 
Baugebiet auch nicht relevant. Damit stellt dieser Wert einen sehr exakten repräsen-
tativen Wert für die Bemessung des Trinkwasserbedarfs dar. 

Für die Betrachtung des Neubaubereiches in Massenheim werden zur Absicherung 
der Mengen 150 l/(Exd) bzw. 54,8 m³/(Exa) angesetzt. Darin ist auch ein kleinge-
werblicher Anteil von ca. 10 - 15 l/(Exd) enthalten. 

Daraus errechnen sich folgende Mehrmengen: 

60 Wohneinheiten mit ca. 2,5 E/Wohneinheit = 150 E und damit 150 E x 
150 l/(E*d) = 22,50 m³/d bzw. eine Jahresmenge von 8.213 m³/a. 

Diese Kleinmenge von weniger als 10.000 m³/a kann über die bestehenden Liefer-
wege und Verträge mit über 2,3 Mio. m³/a gesichert bereitgestellt werden. 

Die entsprechenden Aussagen sind im Kapitel 13 Ver- und Entsorgung in der Be-
gründung zum Bebauungsplan bereits enthalten.  

Die Belange des Grundwasserschutzes wurden im Rahmen der Berücksichtigung 
der zu prüfenden Umweltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-j und § 1a BauGB in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
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  Um einerseits den Oberflächenabfluss des Regenwassers im Gebiet insgesamt zu 

verringern, andererseits die Grundwasserneubildungsrate zu fördern und um außer-
dem im Interesse des Bioklimas so viel wie möglich Verdunstungsflächen zu schaf-
fen, sollen alle Stellplatz- und Carportanlagen sowie zu befestigende Flächen der 
Baugrundstücke mit wasserdurchlässigem Belag hergestellt werden. Ebenfalls aus 
Sicht des Bioklimas und zur Verringerung des Oberflächenabflusses des Regen-
wassers sollen 100% der Dachflächen innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete 
WA 1 – WA 2 sowie der Gemeinbedarfsfläche begrünt werden. Hierdurch wird ne-
ben dem unmittelbaren Effekt der Temperaturverminderung und Erhöhung der Luft-
feuchte zur Verbesserung des Kleinklimas („Verdunstungskälte“) auch eine Vermin-
derung der Aufheizung von Gebäuden (und damit des Wärmeinseleffekts bei au-
tochthonen Wetterlagen) erreicht. 

Durch die Festsetzung wasserdurchlässiger Flächenbefestigungen, Dachbegrünung 
und gärtnerisch anzulegender Gartenflächen werden die Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt minimiert. 

Änderungsvorschlag zu 2:  

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung:  

Siehe Änderungsvorschlag zu 1. 

Änderungsvorschlag zu 3:  

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung:  

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung des Eingriffs in das Grundwasser 
wurden im Bebauungsplan festgesetzt (siehe Änderungsvorschlag zu 1). 

Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans wurde durch das Büro RPGeo, 
Gelnhausen, eine Baugrunderkundung und geotechnische Beratung durchgeführt, 
die bereits Aussagen zum Baugrund und Grundwasser im Bereich des Plangebietes 
beinhaltet. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass im Zuge der Erkundung kein 
Grundwasser festgestellt wurde. Die aufgrund der Lage im Heilquellenschutzgebiet 
(HQSG Oberhess. Heilquellenschutzbezirk) ggf. resultierenden baulichen Ein-
schränkungen (z. B. Eingeschränkte Verwendung von Recyclingmaterial) sind vor 
der Realisierung mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen. 
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Änderungsvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung: 

Der gesicherte Nachweis der Trinkwasserversorgung erfolgt durch die Stadtwerke 
Bad Vilbel GmbH. 

Siehe Änderungsvorschlag zu 1. 

Änderungsvorschlag zu 5: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Entsprechend der Orientierungswerte gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO wird innerhalb 
der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 eine zulässige GRZ von 0,4 festge-
setzt. Für die Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule wird eine 
zulässige Grundflächenzahl GRZ von 0,6 festgesetzt. Durch die mit dem festgesetz-
ten Maß der baulichen Nutzung erreichbare städtebauliche Dichte soll dem Grund-
satz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden Rechnung getragen werden. 

Weiterhin werden wasserdurchlässige Flächenbefestigungen, Dachbegrünungen 
und gärtnerisch anzulegender Gartenflächen festgesetzt. 

Änderungsvorschlag zu 6: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung.  
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Änderungsvorschlag zu 7: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans wurde durch das Büro RPGeo, 
Gelnhausen, eine Baugrunderkundung und geotechnische Beratung durchgeführt. 
Diese kommt zu dem Ergebnis, dass im Zuge der Erkundung kein Grundwasser 
festgestellt wurde. Darüber hinaus weisen die nächstgelegenen Grundwassermess-
stellen in Bad Vilbel (ID 10034, 1,84 km südöstlich des Plangebietes) und in Nieder-
Erlenbach (ID 9420, 1,7 km nordwestlich des Plangebietes) keine hohen Grundwas-
serstände auf. 

Im Bereich des Plangebietes ist somit mit keinen sehr hohen Grundwasserständen 
zu rechnen. Insofern ist eine Kennzeichnung als vernässungsgefährdetes Gebiet 
nach § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB nicht erforderlich. 

Änderungsvorschlag zu 8: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis auf die Lage innerhalb der qualitativen Schutzzone I 
des Oberhessischen Heilquellenschutzbezirkes ist bereits im Textteil des Bebau-
ungsplans enthalten. 
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Änderungsvorschlag zu 9:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Die Arbeitshilfe „Wasserwirtschaftliche Belange in der Bauleitplanung“ wird bei der 
Erarbeitung des Bebauungsplans berücksichtigt. 

Änderungsvorschlag zu 10:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Bezüglich der Umwidmung der Fläche der Kirchengebäude zu Wohnzwecken wurde 
im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans durch das Ingenieurbüro Hartwig, 
Wiesbaden, eine ergänzende Untersuchung zur Entwässerung durchgeführt. 

Die ergänzende Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass für die rd. 3.330 m² 
große Fläche der Herz-Jesu-Kirche, die für den Fall einer möglichen zukünftigen 
Aufgabe der kirchlichen Nutzung zur Wohnbebauung umfunktioniert werden soll, nur 
eine Erschließung im Mischsystem möglich ist. Diese Teilfläche wurde im aktuellen 
Schmutzfrachtsimulationsnachweis vom November 2012 als Mischgebietsfläche 
nachgewiesen. 

Somit muss die Erschließungsstraße und die Fläche der Herz-Jesu-Kirche (egal 
welche Nutzung sie erhält) wie im Bestand auch in den Mischwasserkanal eingelei-
tet werden. 

Einer Umnutzung der Fläche der Herz-Jesu-Kirche, als Teilfläche der Flurst.-Nr. 7/2, 
steht aus entwässerungstechnischer Sicht, solange sie weiterhin im Mischsystem 
entwässert wird, nichts entgegen. 

Änderungsvorschlag zu 11:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 
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Änderungsvorschlag zu 12:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung.  

Änderungsvorschlag zu 13:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Im Umweltbericht steht, dass die Belange des Bodenschutzes im Ursprungsplan 
„nach damaligen fachlichen Methoden“ bzw. „der damaligen Rechtslage“ behandelt 
wurden. Die jetzige Änderung erfolgt auf Basis der aktuellen Rechtlage und berück-
sichtigt weitgehend die „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutz-
belangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen“. Jedoch 
handelt es ich um die Überplanung eines Bereiches, für den bereits Baurecht exis-
tiert (vgl. Umweltbericht, Seite 23). Insofern besteht hier eine andere Rechtsauffas-
sung. Dennoch wird der maßgebliche Eingriff in den Bodenhaushalt durch Neuver-
siegelung vollständig berücksichtigt, unabhängig davon, ob die rechtliche Festset-
zung „Grünfläche Friedhof“ herangezogen wird, oder der jetzige Zustand der Fläche. 

Änderungsvorschlag zu 14:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Die DIN-Normen und technischen Regelwerke sind geltende fachliche Praxis und 
werden bei den Ausführungsplanungen berücksichtigt. Sie werden mit der Aufnah-
me in Ausschreibungen und Verträgen verbindlich. Im Bebauungsplan können nicht 
sämtliche DIN-Normen und sonstige technische Regelwerke als Hinweis aufge-
nommen werden, zumal sich diese im Laufe der Zeit auch ändern können. 
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Änderungsvorschlag zu 15:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes sind in ausreichendem Maße be-
rücksichtigt worden. In Kapitel 2.1.3 erfolgt eine umfassende Bestandsaufnahme un-
ter Hinzuziehung der Daten aus dem Bodenviewer Hessen, in Kapitel 2.2.2.2 eine 
Bewertung und Ermittlung des Eingriffs sowie in Kapitel 2.3 die Festlegung von 
Maßnahmen und Bilanzierung des Eingriffs. Dabei wird hinsichtlich des Bodens eine 
Zusatzbewertung gemäß Anlage 2 Nr. 2.3 der Kompensationsverordnung vorge-
nommen und auf das bestehende Punktedefizit aufgeschlagen. 
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Änderungsvorschlag zu 16:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Die DIN-Normen und technischen Regelwerke sind geltende fachliche Praxis und 
werden bei den Ausführungsplanungen berücksichtigt. Sie werden mit der Aufnah-
me in Ausschreibungen und Verträgen verbindlich. Im Bebauungsplan können nicht 
sämtliche DIN-Normen und sonstige technische Regelwerke als Hinweis aufge-
nommen werden, zumal sich diese im Laufe der Zeit auch ändern können. 

Änderungsvorschlag zu 17:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes sind in ausreichendem Maße be-
rücksichtigt worden. In Kapitel 2.1.3 erfolgt eine umfassende Bestandsaufnahme un-
ter Hinzuziehung der Daten aus dem Bodenviewer Hessen, in Kapitel 2.2.2.2 eine 
Bewertung und Ermittlung des Eingriffs sowie in Kapitel 2.3 die Festlegung von 
Maßnahmen und Bilanzierung des Eingriffs. Dabei wird hinsichtlich des Bodens eine 
Zusatzbewertung gemäß Anlage 2 Nr. 2.3 der Kompensationsverordnung vorge-
nommen und auf das bestehende Punktedefizit aufgeschlagen. 

Änderungsvorschlag zu 18:  

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung:  

Sobald die 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ rechtswirk-
sam geworden ist, wird eine Mehrausfertigung in der bekannt gemachten Fassung 
an das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat Siedlungswesen und Bauleitpla-
nung III 31.2, Wilhelminenstraße 1-3, 64295 Darmstadt, gesendet. 
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Änderungsvorschlag zu 19:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 
 

Änderungsvorschlag zu 20:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Der Kampfmittelräumdienst wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB ebenfalls 
angeschrieben (siehe Brief Nr. 49).  

 
 

 



 

 

Stadt Bad Vilbel – 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ 48 

 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 49 Änderungsvorschlag 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Zu 1: siehe Anlage zu Brief Nr. 49, Änderungsvorschlag zu 2 - 4. 
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Änderungsvorschlag zu 2: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 

Änderungsvorschlag zu 3:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung:  

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Änderungsvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung: 

Die vorgebrachte Stellungnahme findet im Rahmen der weiteren Erarbeitung des 
Bebauungsplans Berücksichtigung. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die in Kapitel 3 der Begründung zum Bebauungsplan enthaltenen Aussagen werden 
entsprechend des vorgebrachten Hinweises konkretisiert. 

Änderungsvorschlag zu 2: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Der Feldhamster besiedelt fast ausschließlich Ackerflächen, welche es im Untersu-
chungsgebiet nicht gibt. Eine Untersuchung der angrenzenden Felder war nicht er-
forderlich, da dort kein Eingriff stattfindet. Fallröhren oder Hamsterbaue innerhalb 
der Wiesenfläche im Plangebiet wurden nicht gefunden. Dort waren nur Kaninchen-
baue und Mauselöcher vorhanden. Der Artenschutzbericht wird entsprechend er-
gänzt. 
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Änderungsvorschlag zu 3: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Die Kompensationsfläche wurde in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung entspre-
chend als „Friedhofsneuanlage“ berücksichtigt. 

Änderungsvorschlag zu 4: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung:  

Die in der SUP aufgeführten Themen wurden in der Umweltprüfung zum Bebau-
ungsplan berücksichtigt. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Begründung: 

Die Bushaltestelle „Friedhof Massenheim“ wird noch in diesem Jahr barrierefrei 
ausgebaut. Gegenüber der Bushaltestelle wurde bereits ein Carsharing-Stellplatz er-
richtet. Die Bushaltestelle „Friedhof Massenheim“ befindet sich außerhalb des Gel-
tungsbereichs der 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“. Die 
vorgebrachte Anregung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
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Stellungnahme ohne Anregung 
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Stellungnahme ohne Anregung 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Änderungsvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Das Niederspannungskabel wird im Rahmen der Realisierung in die öffentliche Ver-
kehrsfläche verlegt. 

 

 
 



 

 

Stadt Bad Vilbel – 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ 63 

 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 57 Änderungsvorschlag 
 

 

 



 

 

Stadt Bad Vilbel – 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ 64 

 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 57 Änderungsvorschlag 
 

 

 



 

 

Stadt Bad Vilbel – 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ 65 

 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 58 Änderungsvorschlag 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Stellungnahme ohne Anregung 
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Stellungnahme ohne Anregung 
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Stellungnahme ohne Anregung 
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Zu 1: siehe Anlage 1 zu Brief Nr. 65. 
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Zu 2: siehe Anlage 2 zu Brief Nr. 65, Änderungsvorschlag zu 11 - 23. 
 

Änderungsvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Das festgesetzte Allgemeine Wohngebiet ist planzeichnerisch eindeutig in die All-
gemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 untergliedert. Sowohl für das Allgemeine 
Wohngebiet WA 1 als auch für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 sind Nutzungs-
schablonen in der Planzeichnung enthalten. Die Zuweisung von Nutzungsschablo-
nen zu den einzelnen Baufenstern ist nicht erforderlich.  

Änderungsvorschlag zu 4: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung:  

Im Rahmen der Umweltprüfung werden die mit den Festsetzungen und Regelungen 
des Bebauungsplans verbundenen Umweltauswirkungen schutzgutbezogen be-
schrieben und bewertet. Dabei ist planungsrechtlich der letzte rechtswirksame Zu-
stand des Plangebiets (Bebauungsplan von 1998) heranzuziehen. Zu beurteilende 
potenzielle Auswirkungen resultieren daher aus der Differenz zwischen dem Um-
weltzustand gemäß des Ursprungsplans und dem Zustand nach Planrealisierung 
der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplans.  

In der Bilanzierung zum Ursprungsplan wurde der Großteil der Kompensation mit 
der Neuanlage des Parkfriedhofs erbracht. Diese Maßnahme war jedoch direkt an 
die Neuanlage des Friedhofs gebunden. Da dieser nicht errichtet worden ist, wurde 
auch die Kompensationsmaßnahme nicht durchgeführt. Die Kompensationsfläche 
wurde in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung entsprechend als „Friedhofsneuanla-
ge“ berücksichtigt. 

Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich in Übereinstimmung mit 
der Formulierung in § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB an den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans. Geprüft wird, welche erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung 
des Bebauungsplanes auf die Umweltbelange entstehen können und welche Ein-
wirkungen auf die geplanten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung er-
heblich einwirken können. So wurde z.B. eine umfassende aktuelle faunistische Un-
tersuchung durchgeführt.  
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Änderungsvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Eine Festsetzung kann funktionslos sein, wenn und soweit die tatsächlichen Ver-
hältnisse, auf die sie sich bezieht, ihre Verwirklichung auf unabsehbare Zeit aus-
schließen und diese Tatsache so offensichtlich ist, dass ein in ihre (Fort-)Geltung 
gesetztes Vertrauen keinen Schutz verdient. Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
ist für jede Festsetzung gesondert zu prüfen. Entscheidend ist, ob die jeweilige 
Festsetzung geeignet ist, zur städtebaulichen Ordnung i.S. des § 1 Abs. 3 BauGB 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans einen wirksamen Beitrag zu leisten. Die 
Planungskonzeption, die einer Festsetzung zugrunde liegt, wird nicht schon dann 
sinnlos, wenn sie nicht mehr überall im Plangebiet umgesetzt werden kann. Erst 
wenn die tatsächlichen Verhältnisse vom Planinhalt so massiv und so offenkundig 
abweichen, dass der Bebauungsplan insoweit eine städtebauliche Gestaltungsfunk-
tion unmöglich zu erfüllen vermag, kann von einer Funktionslosigkeit die Rede sein. 
Das setzt voraus, dass die Festsetzung unabhängig davon, ob sie punktuell durch-
setzbar ist, bei einer auf den Gesamtgeltungsbereich des Bebauungsplans bezoge-
nen Betrachtung die Fähigkeit verloren hat, die städtebauliche Entwicklung noch in 
eine bestimmte Richtung zu steuern. 

Diese Voraussetzungen liegen für den Bereich der vorgesehenen Friedhofserweite-
rungsfläche im rechtskräftigen Bebauungsplan „Auf dem Harheimer Weg“ nicht vor. 
Die Nutzung der Fläche zur Friedhofserweiterung wäre hinsichtlich der tatsächlichen 
Verhältnisse prinzipiell insbesondere für alternative Bestattungsformen weiterhin 
möglich. Die dafür im rechtskräftigen Bebauungsplan vorgesehene Fläche ist bis-
lang nicht bebaut. Es liegt somit keine Funktionslosigkeit des rechtskräftigen Be-
bauungsplans vor. Die Unwirksamkeit des rechtskräftigen Bebauungsplans müsste 
zudem gerichtlich entschieden werden. Dies ist bislang nicht erfolgt. 

Da sich zwischenzeitlich die städtebauliche Zielsetzung der Stadt Bad Vilbel für das 
Plangebiet geändert hat, ist es legitim und auch städtebaulich erforderlich, den Be-
bauungsplan zu ändern. Dies ist jedoch nicht mit einer Funktionslosigkeit des 
rechtskräftigen Bebauungsplans gleichzusetzen.  
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Änderungsvorschlag zu 6: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Änderungsvorschlag zu 4. 

Änderungsvorschlag zu 7: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf 
dem Harheimer Weg“ wurde eine umfangreiche Bestandsanalyse durchgeführt. Ne-
ben den Verkehrsbelastungen wurden die Straßenräume im Untersuchungsraum 
dokumentiert und gemäß der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) 
bewertet. Der Untersuchungsraum wurde hierzu bis zum Übergang auf die Hombur-
ger Straße ausgedehnt.  

Im Rahmen der Verkehrszählungen wurden an einem repräsentativen Zähltag über 
24 Stunden alle Fahrzeuge im Harheimer Weg und am Knotenpunkt „Breite Straße / 
Harheimer Weg / Im Mühlengrund“ (KP-I) fahrzeugklassengenau dokumentiert. 
Hierbei wurden auch Traktoren (Landmaschinen) und Sattelzüge (4 im Ziel- und 5 
im Quellverkehr) sowie Lkw (je 2 im Ziel- bzw. Quellverkehr) gezählt und in der Ver-
kehrsuntersuchung berücksichtigt. Eine grundsätzliche Einschränkung der Kapazität 
des Verkehrsnetzes ergibt sich aus diesen vereinzelten Fahrten nicht. 

Die Fahrtenprognose in der Verkehrsuntersuchung wurde auf Grundlage der „Ab-
schätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung“ aus dem 
Heft 42 der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung, dem ergänzenden Pro-
gramm VER_Bau sowie vergleichbaren Objekten durchgeführt. Dies ist das derzeit 
anerkannte Verfahren. Es wurde sowohl für den Bereich „Wohnen“ als auch für die 
Grundschule durchgeführt. Das zu erwartende Fahrtenaufkommen (Neuverkehr) 
durch die Grundschule beläuft sich danach auf rund 250 Kfz-Fahrten am Tag.  

Es ist darauf hinzuweisen, dass es in der Tat eines der städteplanerischen Ziele des 
Bebauungsplanes ist, das tägliche Kfz-Fahrtenaufkommen durch die Einrichtung 
bzw. Verlegung der Grundschule innerhalb des Stadtteils und die damit verbesserte 
Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Rad oder dem Roller insgesamt zu reduzieren. 
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Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung zeigen, dass „die Straßenquerschnitte 
auch bei einer „worst-case“-Betrachtung (Phase II) ausreichend dimensioniert sind 
und auch die in Zukunft zu erwartenden Verkehrsbelastungen in ausreichender 
Weise aufnehmen und abwickeln können“ (VU, S. 15). Hierzu zählt auch der Har-
heimer Weg, der mit einer Fahrbahnbreite von rund 6,35 m regelkonform bemessen 
ist und den Begegnungsfall Lkw / Lkw bzw. Bus / Bus ermöglicht (VU, Anlage 3 ff.). 
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Änderungsvorschlag zu 8: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und 
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; die Auf-
stellung kann insbesondere bei der Ausweisung von Flächen für den Wohnungsbau 
in Betracht kommen. Mit der Änderung des Bebauungsplans soll der steigenden 
Nachfrage nach Wohnraum Rechnung getragen werden. 

Im Vorfeld der Erarbeitung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harhei-
mer Weg“ ist ein städtebauliches Konzept für die zukünftige Nutzung und Bebau-
ungsstruktur innerhalb des Plangebietes erarbeitet worden. Hierbei wurden durch 
städtebauliche Testentwürfe verschiedene Bebauungsmöglichkeiten innerhalb des 
Plangebietes überprüft, die unter anderem die Errichtung von Geschosswohnungs-
bauten im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 vorsehen. Durch die Auf-
stellung des Bebauungsplans soll diesbezüglich die Errichtung von Geschosswoh-
nungsbau im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 planungsrechtlich ermöglicht werden. 

Im Hinblick auf die Realisierung von Geschosswohnungsbau ist ein zentrales Ziel für 
das Allgemeine Wohngebiet WA 2 die Unterbringung des ruhenden Verkehrs in 
Tiefgaragen. Die Anzahl der zu errichtenden Stellplätze hat entsprechend der Stell-
platz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel zu erfolgen. Durch die Errichtung von 
Tiefgaragen sollen die oberirdischen Bereiche der Wohngrundstücke gezielt für die 
Freizeitnutzung der Bewohner freigehalten werden. 

Für alle Tiefgaragen ist eine Erdüberdeckung von mindestens 80 cm festgesetzt, um 
auf diese Weise die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern mit ihren vielfältigen 
bioklimatischen, ökologischen und siedlungsästhetischen Funktionen im Bereich der 
Tiefgaragen zu ermöglichen. 

Änderungsvorschlag zu 9: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Im Artenschutzgutachten wird die aufgeführte Empfehlung nicht als Maßnahme des 
Artenschutzes gefordert, sondern lediglich als wünschenswert vorgeschlagen. Nah-
rungs- und Rastbiotope sind artenschutzrechtlich nicht gesondert geschützt. Die 
Festsetzung einer entsprechenden Kompensationsfläche ist im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens nicht erforderlich. 
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Änderungsvorschlag zu 10: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Auf Anregung des Bistums Mainz und nach Abstimmung zwischen der Stadt Bad 
Vilbel und der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Nikolaus sieht der Vorentwurf zur 
1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ für den Fall einer mög-
lichen zukünftigen Aufgabe der kirchlichen Nutzung die Umwidmung der Fläche zu-
gunsten von Wohnzwecken vor. Der bisher als Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Ein-
richtungen festgesetzte Bereich wird im Rahmen der Änderung des Bebauungs-
plans als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Das vorhandene Kirchengebäude 
mit angeschlossenem Gemeindezentrum erhält bis zur Nutzungsaufgabe Bestands-
schutz. 

Der Vorentwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ 
wurde im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Massenheim am 
21.05.2021 sowie im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Planungs-, Bau- und 
Umweltausschusses am 25.05.2021 präsentiert. Der Pfarrer der Kirchengemeinde 
war in der entsprechenden Sitzung des Ortsbeirates Massenheim anwesend und 
hat die Kirchenmitglieder im Gottesdienst über die Pläne der Kirche informiert. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
war der Vorentwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ 
in der Zeit vom 21.06.2021 bis einschließlich 23.07.2021 zu jedermanns Einsicht-
nahme öffentlich ausgelegt. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte am 10.06.2021 
im Bad Vilbeler Anzeiger. Auf die mögliche zukünftige Aufgabe der kirchlichen Nut-
zung wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. Es bestand für die interessierte 
Öffentlichkeit sowie die betroffenen Kirchenmitglieder die Möglichkeit sich die Pla-
nung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB erörtern zu lassen und Stellungnahmen abzugeben. 

Die zusätzliche Wohnbebauung im Bereich der umgewidmeten Fläche der vorhan-
denen Kirchengebäude wird bereits in den erforderlichen Untersuchungen (Trink- 
und Löschwassernachweis, Entwässerung, Verkehrsuntersuchung, Umweltbericht) 
berücksichtigt. Weitere Prüfungen sind nicht erforderlich. 
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Änderungsvorschlag zu 11: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Nach § 13b BauGB – Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 
Verfahren – können Bebauungspläne aufgestellt werden, durch die die Zulässigkeit 
von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile anschließen. Bebauungsplanverfahren i.S.d. § 13b BauGB kom-
men somit nur für Bebauungspläne in Betracht, durch die eine Wohnnutzung be-
gründet wird. Die im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Har-
heimer Weg“ erstmalige Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung „Schule“ ist im Rahmen eines Aufstellungsverfahrens nach § 13b 
BauGB nicht zulässig. § 13b BauGB ist im vorliegenden Fall somit nicht anwendbar. 
Der bisherige Wechsel in ein Verfahren nach § 13a BauGB begründete sich dem-
nach nicht aufgrund des zeitlichen Anwendungsbereichs, sondern des sachlichen 
Anwendungsbereichs des § 13b BauGB. 

Aufgrund der vorgebrachten Bedenken zur Aufstellung der 1. Änderung des Bebau-
ungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB – Bebauungspläne der Innenentwicklung – erfolgte im Rahmen der weiteren 
Bearbeitung des Bebauungsplans der Verfahrenswechsel in ein zweistufiges Voll-
verfahren. 
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Änderungsvorschlag zu 12: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Im Rahmen der weiteren Bearbeitung des Bebauungsplans erfolgte der Verfah-
renswechsel in ein zweistufiges Vollverfahren. Im Zuge des Verfahrenswechsels er-
folgt im Rahmen der Umweltprüfung eine Bilanzierung des Eingriffs sowie die Fest-
setzung entsprechender neuer Kompensationsmaßnahmen. 

Änderungsvorschlag zu 13: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Zur Analyse der Notwendigkeit der Erweiterungsfläche für den Friedhof in Massen-
heim wurde die Anzahl der Erd- und Urnenbestattungen in den letzten fünf Jahren 
herangezogen.  

Bestattungen Massenheim 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 Gesamt  

Erdbestattungen 7 6 5 3 2 23  
Urnenbestattungen 4 21 15 23 9 72  

Gesamt 11 27 20 26 11 95  

 
Die Tabelle verdeutlicht, dass die Anzahl der Erdbestattungen auf dem Friedhof in 
Massenheim innerhalb der letzten fünf Jahre stetig abgenommen hat, während der 
überwiegende Anteil der Bestattung in Form von Urnenbestattungen erfolgte.  

Die Notwendigkeit einer Erweiterung der Friedhofsfläche in Massenheim wurde be-
reits im März 2018 überprüft. Die Untersuchung der freien Grabstätten ergab zum 
damaligen Stand eine Anzahl von 75 freien Erdgräbern. Die Urnengräber wurden 
nicht berücksichtigt. Im November 2020 wurden die Daten der freien Grabstätten ak-
tualisiert. Hierbei ließen sich insgesamt 162 freie Grabstätten, aufgeteilt in 96 freie 
Erdgräber und 66 freie Urnengräber, festhalten.  

Durch die sinkende Zahl an Erdbestattungen kann insgesamt eine steigende Anzahl 
an freien Grabstätten festgehalten werden. Gleichzeitig führt der Trend zur Urnen-
bestattung zu einem geringerem Flächenbedarf im Vergleich zur Erdbestattung.  
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Aufgrund der vorhandenen freien Grabstätten sowie der sinkenden Zahl an Erdbe-
stattungen besteht kein Bedarf zur Erweiterung des Friedhofs in Massenheim. Ent-
sprechende Aussagen sind bereits in der Begründung des Bebauungsplans enthal-
ten. 
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Änderungsvorschlag zu 14: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis auf die Lage des Plangebietes innerhalb der qualitati-
ven Schutzzone I des Oberhessischen Heilquellenschutzbezirkes, in dem Boden-
eingriffe von mehr als 5,0 m genehmigungspflichtig sind, ist bereits im Textteil des 
Bebauungsplans enthalten.  

Auf die Lage des Plangebietes im „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ 
und dem „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“ wird in der Begründung 
zum Bebauungsplan hingewiesen. Entsprechend der vorgebrachten Anregung han-
delt es sich hierbei um Grundsätze der Raumordnung. Aufgrund der Größe des 
Plangebietes von 1,6 ha handelt es sich im vorliegenden Fall um keine raumbedeut-
same Planung. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat gegen die Planung keine 
regionalplanerischen Bedenken erhoben. Die Begründung des Bebauungsplans 
wird entsprechend ergänzt. 

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln. Mit der Änderung des Bebauungsplans im Bereich der Friedhofserweite-
rungsfläche zur Schaffung von Allgemeinen Wohngebieten sowie zur Errichtung ei-
ner Grundschule entsprechen die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung in-
nerhalb der südlichen Teilfläche des Plangebietes nicht den Festlegungen des Re-
gionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 als „Grünfläche – 
Friedhof“. Die Abweichungen liegen dabei oberhalb der Darstellungsgrenze des Re-
gionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 von 0,5 ha. Im Fal-
le einer Änderung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB müsste der Regionalplan Südhessen/Regionale Flächennutzungsplan 2010 
für die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes sowie einer Fläche für den 
Gemeinbedarf gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB lediglich im Wege der Berichtigung 
angepasst werden. 

Aufgrund der vorgebrachten Bedenken zur Aufstellung der 1. Änderung des Bebau-
ungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB – Bebauungspläne der Innenentwicklung – erfolgte im Rahmen der weiteren 
Bearbeitung des Bebauungsplans der Verfahrenswechsel in ein zweistufiges Voll-
verfahren.  
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Nach Abstimmung mit dem Regionalverband FrankfurtRheinMain kann die Ände-
rung des Bebauungsplans im Vollverfahren ohne Änderung des Regionalen Flä-
chennutzungsplans 2010 erfolgen. Die Grundzüge der Planung des Regionalen Flä-
chennutzungsplans 2010 sind durch das Vorhaben nicht wesentlich betroffen. Ins-
gesamt handelt es sich um eine relativ geringe Abweichung. Die Flächen werden im 
Zuge der Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans angepasst. 
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Änderungsvorschlag zu 15: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Entsprechend dem aufgeführten Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Hessen (Urt. v. 
13.10.2016, Az.: 4 C 962/15.N) stellt die Aussage in Z 3.4.1-9 des Regionalplans 
Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 zur einzuhaltenden Dichte für 
die aufgezählten Siedlungstypen im Hinblick auf die jeweiligen Obergrenzen ein Ziel 
der Raumordnung dar. Die in Z 3.4.1-9 genannte Untergrenze der Dichte der 
Wohneinheiten kann jedoch aufgrund der nicht hinreichend bestimmten Ausnah-
memöglichkeiten zur Unterschreitung der Mindestdichte nicht als Ziel der Raumord-
nung angesehen werden und ist in einen Grundsatz der Raumordnung umzudeuten 
(VGH Hessen, 13.10.2016 - 4 C 962/15.N, Rn. 59). 

Bei Zielen der Raumordnung handelt es sich gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG (Raum-
ordnungsgesetz) um verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich be-
stimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abge-
wogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. Grundsätze der Raumordnung 
sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Siche-
rung des Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensent-
scheidungen.  

Gemäß § 4 ROG sind Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze und 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentschei-
dungen zu berücksichtigen. Auch wenn es sich bei den Untergrenzen der regional-
planerischen Dichtewerte entsprechend der aktuellen Rechtsprechung nicht um ein 
verbindliches Ziel der Raumordnung handelt, sind diese als Grundsatz der Raum-
ordnung dennoch weiterhin im Rahmen der Planung zu berücksichtigen. 

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat sich in seiner Stellungnahme zum Bebau-
ungsplan bezüglich der Behandlung der regionalplanerischen Dichtewerte nicht ge-
äußert. Angesichts dessen wird davon ausgegangen, dass seitens des Regierungs-
präsidiums Darmstadt keine Einwände bezüglich der Behandlung des angespro-
chenen Ziels und Grundsatzes der Raumordnung bestehen. Es bedarf somit keiner 
anderen Behandlung in der Begründung zum Bebauungsplan. 
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Änderungsvorschlag zu 16: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf 
dem Harheimer Weg“ wurde eine umfangreiche Bestandsanalyse durchgeführt. Ne-
ben den Verkehrsbelastungen wurden die Straßenräume im Untersuchungsraum 
dokumentiert und gemäß der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) 
bewertet. Der Untersuchungsraum wurde hierzu bis zum Übergang auf die Hombur-
ger Straße ausgedehnt.  

Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung zeigen, dass „die Straßenquerschnitte 
auch bei einer „worst-case“-Betrachtung (Phase II) ausreichend dimensioniert sind 
und auch die in Zukunft zu erwartenden Verkehrsbelastungen in ausreichender 
Weise aufnehmen und abwickeln können“ (VU, S. 15). Hierzu zählt auch der Har-
heimer Weg, der mit einer Fahrbahnbreite von rund 6,35 m regelkonform bemessen 
ist und den Begegnungsfall Lkw / Lkw bzw. Bus / Bus ermöglicht (VU, Anlage 3 ff.). 

Über die Verkehrsuntersuchung sollte die verkehrliche Erschließung des Bebau-
ungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ (1. Änd.) nachgewiesen werden. Die Erschlie-
ßung des angesprochenen Hofes / Hofladens ist nicht Bestandteil dieser Bauleitpla-
nung. Sollte es hierbei bereits zu Problemen kommen, so sind diese auf einer ande-
ren Ebene zu erörtern. An dieser Stelle sei jedoch noch einmal darauf hingewiesen, 
dass alle untersuchten Straßenräume regelkonform dimensioniert sind und grund-
sätzlich mindestens den Begegnungsfall Lkw / Pkw ermöglichen. „Im Bedarfsfall 
können durch Einschränkungen im ruhenden Verkehr zusätzliche Begegnungsstel-
len ausgewiesen bzw. vorhandene erweitert werden“ (VU, S. 15). Die Inanspruch-
nahme von Gehwegen ist hierzu weder erforderlich noch nach StVO zulässig. 

Im Rahmen der Verkehrszählungen wurden über 24 Stunden alle Fahrzeuge im 
Harheimer Weg und am Knotenpunkt „Breite Straße / Harheimer Weg / Im Mühleng-
rund“ (KP-I) fahrzeugklassengenau dokumentiert. Hierbei wurden auch Traktoren 
und Sattelzüge (4 im Ziel- und 5 im Quellverkehr) sowie Lkw (je 2 im Ziel- bzw. 
Quellverkehr) gezählt. Inwieweit einzelne dieser Fahrzeuge Probleme in der Orts-
durchfahrt hatten, konnte nicht beobachtet werden. Eine grundsätzliche Einschrän-
kung der Kapazität des Verkehrsnetzes ergibt sich aus diesen vereinzelten Fahrten 
nicht.  
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Die Verkehrszählungen umfassten alle bereits vorhandenen Einrichtungen im Un-
tersuchungsraum. Hierzu gehört auch die im Plangebiet befindliche Kirche mit ihren 
Verkehren. Die Fahrtenprognose in der Verkehrsuntersuchung wurde auf Grundlage 
der „Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung“ aus 
dem Heft 42 der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung, dem ergänzenden 
Programm VER_Bau sowie vergleichbaren Objekten durchgeführt. Dies ist das der-
zeit anerkannte Verfahren. Es wurde sowohl für den Bereich „Wohnen“ als auch für 
die Grundschule durchgeführt. Dabei ist es in der Tat das städteplanerische Ziel, 
das tägliche Kfz-Fahrtenaufkommen durch die Einrichtung der Grundschule inner-
halb des Stadtteils und die damit verbesserte Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Rad 
oder dem Roller insgesamt zu reduzieren.  

Die verkehrstechnischen Ergebnisse mit den Prognose-Belastungen 2030/35 zei-
gen, dass das innerörtliche Verkehrsnetz die künftigen Verkehre in „guter“ bis „sehr 
guter“ Weise aufnehmen und abwickeln kann und dass noch entsprechende Kapazi-
tätsreserven bestehen. Als Grundlage dienten die Verkehrsbelastungen an einem 
bemessungsrelevanten Normalwerktag sowie die werktäglichen Spitzenstundenbe-
lastungen. Die ebenfalls durchgeführten Langzeitzählungen im Bereich der Straßen 
‚An der Pfingstweide‘ (Q-2) und ‚Breite Straße‘ (Q-1) bestätigen auch im vorliegen-
den Fall die maßgeblichen und bemessungsrelevanten Verkehrsbelastungen eines 
Normalwerktages. Am Wochenende und am Sonntag lagen die Verkehrszahlen 
deutlich darunter (ca. 50-55 %). 

Der Harheimer Weg ist Teil einer großräumig für den Stadtteil Massenheim ausge-
wiesenen Tempo-30-Zone. Der Radverkehr wird regelkonform auf der Fahrbahn ge-
führt. Zudem verlaufen unmittelbar am Plangebiet mehrere Radrouten und beschil-
derte städtische Radwege. Eine Abtrennung von „Radwegen“ im Bereich der Fahr-
bahn ist nicht vorgesehen und zudem rechtlich nicht zulässig. 

 

 



 

 

Stadt Bad Vilbel – 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ 87 

 

Anregungen                                              Anlage 2 zu Brief Nr. 65 Änderungsvorschlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 

19 

 

Änderungsvorschlag zu 17: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Zahl der herzustellenden Stellplätze bemisst sich nach der Anlage 2 der Stell-
platz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel in der jeweils gültigen Fassung. 
Demnach hat auch die Unterbringung des ruhenden Verkehrs im Bereich der 
Grundschule durch die Herstellung der benötigten Stellplätze auf dem Grundstück 
zu erfolgen. Hierfür ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass innerhalb der Fläche für 
den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ die Errichtung oberirdischer 
Stellplätze, Carports und Garagen in den überbaubaren und in den nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen zulässig ist. Durch diese Festsetzung soll eine flexible An-
ordnung des ruhenden Verkehrs in Abstimmung mit der konkreten Hochbauplanung 
für das Schulgebäude ermöglicht werden. Die notwendigen Stellplätze sind im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Der östlich der Kirchengebäude befindliche landwirtschaftliche Weg wird zur inneren 
Erschließung zu einem 6,50 m breiten ‚verkehrsberuhigten Bereich‘ (Verkehrszei-
chen 325) ausgebaut. Die derzeit vorhandenen Stellplätze in diesem Abschnitt wer-
den neu hergestellt und durch wechselseitig ausgewiesene Parkmöglichkeiten er-
gänzt. Eine zusätzliche Analyse des Stellplatzbedarfs für bestehende Gebäude und 
Einrichtungen ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht erforderlich. 

Änderungsvorschlag zu 18: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

In § 8 Abs. 1 Hessischer Bauordnung ist geregelt, dass die nicht überbauten Flä-
chen der bebauten Grundstücke wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen 
und zu begrünen oder zu bepflanzen sind. Insofern können die Begriffe „gärtnerisch“ 
oder „landschaftsplanerisch“ entfallen. 

Der Mindestanteil der zu begrünenden Fläche wird im Bebauungsplan durch die 
Festsetzung der Grundflächenzahl (sowie ggf. deren zulässige Überschreitung) ge-
regelt. 
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  Die genannten Festsetzungen wurden wie folgt angepasst: 

Nr. 9.1.1 Nicht überbaute Grundstücksflächen der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 - 
WA 2  

30 % der nicht überbauten Flächen (im Sinne von § 8 Abs. 1 HBO) sind mit 
Sträuchern der Vorschlagliste zu bepflanzen. 

Zusätzlich ist je 100 m² nicht überbauter Fläche 1 Baum II WO nach Vorschlag-
liste zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.  

Nicht eingehauste Müllbehälter sind mit dauerhaften Kletterhilfen zu umgeben 
und mit Rankpflanzen zu bepflanzen. 

Nr. 9.1.2 Nicht überbaute Flächen der Gemeinbedarfsflächen  

30 % der nicht überbauten Flächen (im Sinne von § 8 Abs. 1 HBO) sind mit 
Sträuchern der Vorschlagliste zu bepflanzen.  

Zusätzlich ist je 200 m² nicht überbauter Grundstücksfläche 1 Baum I WO ge-
mäß Vorschlagliste zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.  

Nicht eingehauste Müllbehälter sind mit dauerhaften Rankhilfen zu versehen und 
mit Rankpflanzen zu begrünen. 
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Änderungsvorschlag zu 19: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr und damit die Wohnqualität der beste-
henden Einfamilienwohnhäuser werden durch die vorliegende Bebauungsplanände-
rung nicht negativ beeinträchtigt. Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Be-
sonnung von Nachbargrundstücken wird grundsätzlich durch die Einhaltung der 
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der 
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens nachzuweisen. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu folgendes aus: 

„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung ei-
nes ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen auch 
im Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme erreicht wer-
den. Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen insoweit eine 
Konkretisierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […] 

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. Diese zielen im Inte-
resse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht zuletzt darauf ab, eine 
ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäuden und sonstigen Teilen 
des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeachtet dessen fordert das Gebot 
der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen Lagen nicht, dass alle Fenster 
eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück das ganze Jahr über optimal durch 
Sonneneinstrahlung belichtet werden. In einem bebauten innerstädtischen 
Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hinnehmen, dass Grundstücke inner-
halb des durch das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht vorgegebenen Rah-
mens baulich ausgenutzt werden und es dadurch zu einer Verschattung des ei-
genen Grundstücks bzw. von Wohnräumen kommt.“ 

Das Maß der baulichen Nutzung ist in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 
WA 2 durch die Festsetzung der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4, der 
zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 und zwei zulässigen Vollgeschos-
sen geregelt. Die Höhenentwicklung der Gebäude ist somit eindeutig definiert. Aus 
städtebaulicher Sicht bedarf es keiner Festsetzung von Trauf- und Firsthöhen. 
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Änderungsvorschlag zu 20: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Bei Gemeinbedarfsflächen handelt es sich um keine Baugebiete im Sinne der 
BauNVO. Anders als bei Baugebieten bedarf es bei Flächen für den Gemeinbedarf 
somit auch in „qualifizierten“ Bebauungsplänen nach § 30 BauGB nicht der Festset-
zung des Maßes der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücksflächen.  

Nach erfolgter Abstimmung zwischen der Stadt Bad Vilbel und der katholischen 
Pfarrgemeinde St. Nikolaus ist die zukünftige Aufgabe der kirchlichen Nutzung und 
die Umwidmung der Fläche zugunsten von Wohnzwecken vorgesehen. Der bisher 
als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kirchen und Kirchlichen 
Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen festgesetzte Bereich, wurde im 
Rahmen der Bearbeitung des Bebauungsplans als Allgemeines Wohngebiet festge-
setzt. Die Verkehrsuntersuchung wurde dahingehend aktualisiert. 

Änderungsvorschlag zu 21: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die ergänzende Faunistische Untersuchung der Fläche des Bebauungsplanes Har-
heimer Weg in Bad Vilbel-Massenheim wurde von April bis Juli 2020 durchgeführt. 
Der Ergebnisbericht war Gegenstand der durchgeführten Beteiligung der Öffentlich-
keit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB. Die Ergebnisse wurden im Rah-
men der weiteren Bearbeitung in die Begründung zum Bebauungsplan eingearbei-
tet. 
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Änderungsvorschlag zu 22: 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Begründung: 

Im Artenschutzgutachten wird die aufgeführte Kompensationsmaßnahme nicht als 
Maßnahme des Artenschutzes gefordert, sondern lediglich als wünschenswert vor-
geschlagen. Nahrungs- und Rastbiotope sind artenschutzrechtlich nicht gesondert 
geschützt. Die Festsetzung einer entsprechenden Kompensationsfläche ist im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht erforderlich. 

 

 
 

Änderungsvorschlag zu 23: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Änderungsvorschlag zu 11 - 22. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

In der Bilanzierung zum Ursprungsplan wurde der Großteil der Kompensation mit 
der Neuanlage des Parkfriedhofs erbracht. Diese Maßnahme war jedoch direkt an 
die Neuanlage des Friedhofs gebunden. Da dieser nicht errichtet worden ist, wurde 
auch die Kompensationsmaßnahme nicht durchgeführt. 

Im Rahmen der Bearbeitung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Har-
heimer Weg“ erfolgte der Verfahrenswechsel in ein zweistufiges Vollverfahren. Im 
Zuge des Verfahrenswechsels erfolgte im Rahmen der Umweltprüfung eine Bilan-
zierung des Eingriffs mit Berücksichtigung der im Ursprungsplan festgesetzten 
Kompensationsmaßnahme. 

Die Festsetzung entsprechender neuer Kompensationsmaßnahmen erfolgt im Rah-
men der weiteren Bearbeitung des Bebauungsplans. 

Die Kompensation des Eingriffs erfolgt über das Ökokonto der Stadt Bad Vilbel. 

Änderungsvorschlag zu 2: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Spekulationen zu den Kaufverhandlungen der Stadt Bad Vilbel sind nicht Gegen-
stand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. Versprechungen von Seiten der 
Stadt sind hierzu nicht bekannt. 
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Änderungsvorschlag zu 3: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Grundsätzlich besteht kein Recht des Nachbarn auf eine unverbaubare Aussicht 
und den Erhalt der Ortsrandlage. Das Oberverwaltungsgericht Sachsen führt in sei-
nem Urteil vom 15.05.2018 (Az.: 1 C 13/17) dazu Folgendes aus: 

„Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts […] ist grundsätz-
lich weder das Interesse eines Grundstückseigentümers an der Erhaltung einer 
von seinem Grundstück aus gegebenen freien Aussicht abwägungsrelevant 
noch sein Interesse daran, eine Ortsrandlage zu bewahren. […] 

Jeder Grundstückseigentümer muss grundsätzlich damit rechnen, dass durch 
Bautätigkeit auf Nachbargrundstücken seine Aussicht beschränkt wird. Das gilt 
auch für den Fall, dass mit dem Wegfall der Aussicht Auswirkungen auf den 
Verkehrswert zu erwarten sein sollten (BVerwG, Beschl. v. 9. Februar 1995 - 4 
NB 17.94 -, juris Rn. 11 f.). Eine bestehende ungehinderte Aussicht und der Er-
halt der Ortsrandlage sind in der Regel lediglich eine Chance, die grundsätzlich 
keinen bauplanungsrechtlichen Schutz genießt.“ 

Des Weiteren regelt § 39 BauGB, dass Eigentümer […], die im berechtigten Ver-
trauen auf den Bestand eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans Vorbereitungen 
für die Verwirklichung von Nutzungsmöglichkeiten getroffen haben, die sich aus dem 
Bebauungsplan ergeben, angemessene Entschädigung in Geld verlangen können, 
soweit die Aufwendungen durch die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung des Be-
bauungsplans an Wert verlieren. § 39 BauGB begründet hierbei jedoch keinen all-
gemeinen Schutz des Vertrauens, sondern beschränkt ihn auf solche Festsetzun-
gen, die sich auf das betreffende Grundstück selbst beziehen und auf Aufwendun-
gen in Bezug auf dieses Grundstück (EZBK/Runkel, 139. EL August 2020, BauGB § 
39 Rn. 8). Es genügt nicht, dass der Eigentümer auf den Fortbestand des Bebau-
ungsplans im Allgemeinen vertraut hat. Nach dem Gesetz muss sich das Vertrauen 
auf den Bestand (also Fortbestand) der bisherigen, sein Grundstück betreffenden 
Festsetzungen beziehen (EZBK/Runkel, 139. EL August 2020, BauGB § 39 Rn. 12). 
Die an das Plangebiet angrenzenden Wohnbebauungen sind von der Änderung des 
Bebauungsplans nicht betroffen. 

§ 42 BauGB sieht eine planungsschadensrechtliche Entschädigung für Vermögens-
nachteile aufgrund von planungsrechtlichen Eingriffen in die zulässige Nutzung ei-
nes Grundstücks vor (EZBK/Runkel, 139. EL August 2020, BauGB § 42 Rn. 1). Für 
die an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke erfolgen jedoch keine pla-
nungsrechtlichen Eingriffe in die zulässige Nutzung der Grundstücke.  
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Die festgesetzten Baugrenzen orientieren sich an den Mindestabstandsflächen von 
3 Metern zu den jeweiligen Nachbargrundstücken gemäß § 6 Abs. 5 der Hessischen 
Bauordnung (HBO). Für die Eigentümer der angrenzenden Wohnbebauung entste-
hen durch die Planung keine auszugleichenden Vermögensschäden. Spekulationen 
zur Wertminderung der Grundstücke sind nicht Gegenstand des vorliegenden Be-
bauungsplanverfahrens.  

Bei der im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten Friedhofsfläche handelt es 
sich nicht ausschließlich um eine Ausgleichsfläche für die Wohnbebauung. Lediglich 
ein Teil der Friedhofsfläche sollte naturnah gestaltet werden. Da die Erweiterungs-
fläche jedoch nicht mehr benötigt wird, wird die städtebauliche Entwicklung an die-
ser Stelle neu definiert. 

Änderungsvorschlag zu 4: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Mitteilung der Prüfung und Entscheidung über vorgebrachte Anregungen erfolgt 
im Anschluss an den Satzungsbeschluss des Bebauungsplans. 

Änderungsvorschlag zu 5: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Änderungsvorschlag zu 1. 

Änderungsvorschlag zu 6: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Belange der Belüftung und Lichtzufuhr und damit die Wohnqualität der beste-
henden Einfamilienwohnhäuser werden durch die vorliegende Bebauungsplanände-
rung nicht negativ beeinträchtigt. Die ausreichende Belichtung, Belüftung und Be-
sonnung von Nachbargrundstücken wird grundsätzlich durch die Einhaltung der 
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenregelung sichergestellt. Die Einhaltung der 
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenregelung ist im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens nachzuweisen. 
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Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen führt in seinem Urteil vom 
30.05.2017 (Az.: 2 A 130/16) dazu Folgendes aus: 

„Die Beachtung der landesrechtlich geregelten Abstandsflächen rechtfertig re-
gelmäßig die Annahme, dass damit zugleich die mit den Abstandsvorschriften 
verfolgten Regelungsziele (Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, Un-
terbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung eines 
ausreichenden Sozialabstands) zumindest aus tatsächlichen Gründen auch im 
Hinblick auf das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme erreicht werden. 
Die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften stellen insoweit eine Konkreti-
sierung des Gebots nachbarlicher Rücksichtnahme dar. […] 

Verschattungseffekte sind regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtli-
chen Abstandsflächenbestimmunen eingehalten werden. Diese zielen im Inte-
resse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht zuletzt darauf ab, eine 
ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäuden und sonstigen Teilen 
des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Ungeachtet dessen fordert das Gebot 
der Rücksichtnahme gerade in innerstädtischen Lagen nicht, dass alle Fenster 
eines Hauses bzw. das gesamte Grundstück das ganze Jahr über optimal durch 
Sonneneinstrahlung belichtet werden. In einem bebauten innerstädtischen 
Wohngebiet müssen Nachbarn vielmehr hinnehmen, dass Grundstücke inner-
halb des durch das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht vorgegebenen Rah-
mens baulich ausgenutzt werden und es dadurch zu einer Verschattung des ei-
genen Grundstücks bzw. von Wohnräumen kommt.“ 

Das Maß der baulichen Nutzung ist in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 
WA 2 durch die Festsetzung der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4, der 
zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 und zwei zulässigen Vollgeschos-
sen geregelt. Die Höhenentwicklung der Gebäude ist somit eindeutig definiert. Aus 
städtebaulicher Sicht bedarf es keiner Festsetzung von maximalen Gebäudehöhen. 
 

Änderungsvorschlag zu 7: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Spekulationen über Erdbewegung und Gebäudeschäden als Folge von anfallenden 
Bauarbeiten sind prinzipiell nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 
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Änderungsvorschlag zu 8: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Entgegen der vorgebrachten Anregung eignet sich das Plangebiet gut für die Unter-
bringung der geplanten Nutzungen. Die Herstellung einer ausreichend breiten Zu-
fahrtsstraße von 6,50 m wird über den Bebauungsplan planungsrechtlich vorberei-
tet.  

Des Weiteren wird der Stadtteil Massenheim durch die VILBUS-Linie 63 an das 
ÖPNV-Netz angebunden. Im Stundentakt verkehrt diese zwischen Massenheim und 
der Kernstadt. Dabei führt die Linie in beiden Fahrtrichtungen über den Bahnhof 
„Bad Vilbel“ und bietet hier Anschluss an die zahlreich verkehrenden regionalen und 
überregionalen Bus- und Bahnverbindungen. Die nächste Haltestelle „Friedhof Mas-
senheim“ befindet sich unmittelbar am Plangebiet im Harheimer Weg. Das Plange-
biet ist somit ausreichend an den ÖPNV angebunden. 

Das Plangebiet steht nicht in Zusammenhang mit anderen Baugebietsentwicklungen 
der Stadt Bad Vilbel, zumal die Grundschule im Stadtteil Massenheim errichtet wer-
den soll.  

Änderungsvorschlag zu 9: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Im Vorfeld der Erarbeitung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harhei-
mer Weg“ wurde gezielt nach einer Fläche gesucht, die im Eigentum der Stadt Bad 
Vilbel steht und schnell verfügbar ist, um preisgünstigen Wohnraum zu realisieren.  

Bezüglich der Grundschule wurde eine Fläche gesucht, die möglichst mittig in Mas-
senheim gelegen ist, damit die Schülerinnen und Schüler möglichst kurze Wege vor-
finden. Mit dem Schulträger wurde der voraussichtliche Flächenbedarf, der für eine 
zweizügige Grundschule gemäß dem aktuellen Raumprogramm für Grundschulen 
notwendig ist, mit ca. 6.000 m² ermittelt. Eine solche Fläche ist im Innenbereich des 
Stadtteils Massenheim nicht verfügbar. Politisch sind sich alle Fraktionen in Mas-
senheim einig, dass eine Grundschule im Ort erstrebenswert ist.  
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Alle Bad Vilbeler Stadtteile mit Ausnahme Massenheims verfügen über mindestens 
eine Grundschule. Massenheim ist ein wachsender Stadtteil. Mit dem Wohngebiet 
Ziegelhof sind viele junge Familien in den Ort gezogen. Auch wird derzeit in den 
etablierten Wohnlagen einen Generationenwechsel erkennbar. 

Die aufgeführten Informationen sind in der Begründung zum Bebauungsplan enthal-
ten. 

Änderungsvorschlag zu 10: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf 
dem Harheimer Weg“ wurde eine umfangreiche Bestandsanalyse durchgeführt. Ne-
ben den Verkehrsbelastungen wurden die Straßenräume im Untersuchungsraum 
dokumentiert und gemäß der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) 
bewertet. Der Untersuchungsraum wurde hierzu bis zum Übergang auf die Hombur-
ger Straße ausgedehnt.  

Im Bereich des alten Ortskerns wurden die Breite Straße sowie der westliche Ab-
schnitt An der Kirche als ‚Verkehrsberuhigter Bereich‘ (Verkehrszeichen 325) aus-
gewiesen. Inwieweit dies hinsichtlich der innerörtlichen Verkehrsabläufe zielführend 
war, ist für das vorliegende Bauleitplanverfahren nicht von Belang. 

Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung zeigen jedoch insgesamt, dass „die 
Straßenquerschnitte auch bei einer „worst-case“-Betrachtung (Phase II) ausreichend 
dimensioniert sind und auch die in Zukunft zu erwartenden Verkehrsbelastungen in 
ausreichender Weise aufnehmen und abwickeln können“ (VU, S. 15). Die Fahr-
bahnbreiten ermöglichen grundsätzlich mindestens den Begegnungsfall Lkw / Pkw. 
Hierzu zählt auch der Harheimer Weg, der Teil der großräumig für den Stadtteil 
Massenheim ausgewiesenen Tempo-30-Zone ist. Er ist mit einer Fahrbahnbreite 
von rund 6,35 m regelkonform bemessen und ermöglicht zudem den Begegnungs-
fall Lkw / Lkw bzw. Bus / Bus (VU, Anlage 3 ff.). Sollte es an einzelnen Stellen den-
noch regelhaft zu Störungen kommen, so können im Bedarfsfall „durch Einschrän-
kungen im ruhenden Verkehr zusätzliche Begegnungsstellen ausgewiesen bzw. 
vorhandene erweitert werden“ (VU, S. 15). Die Inanspruchnahme von Gehwegen ist 
hierzu weder erforderlich noch nach StVO zulässig. 
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Die Fahrtenprognose in der Verkehrsuntersuchung wurde auf Grundlage der „Ab-
schätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung“ aus dem 
Heft 42 der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung, dem ergänzenden Pro-
gramm VER_Bau sowie vergleichbaren Objekten durchgeführt. Dies ist das derzeit 
anerkannte Verfahren. Es wurde sowohl für den Bereich „Wohnen“ als auch für die 
Grundschule durchgeführt. Dabei ist es in der Tat das städteplanerische Ziel, das 
tägliche Kfz-Fahrtenaufkommen durch die Einrichtung der Grundschule innerhalb 
des Stadtteils und die damit verbesserte Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Rad oder 
dem Roller insgesamt zu reduzieren. Die vorhandenen Einrichtungen im Untersu-
chungsraum werden über die umfangreichen Verkehrszählungen berücksichtigt. Als 
grundlegende bemessungsrelevante Verkehrsbelastung wird regelgerecht ein re-
präsentativer Normalwerk (30. bzw. 50. Stunde) angesetzt. Hierbei wurden insbe-
sondere die werktäglichen Spitzenstunden bei den Neuverkehrsfahrten („Wohnen“ 
und „Schule“) berücksichtigt. Einzelne Spitzenbelastungen durch seltene oder zeit-
lich begrenzte Ereignisse (Veranstaltungen, Bauphase etc.) sind für die Nachweise 
hingegen nicht zu verwenden. Hierzu können jedoch im Bedarfsfall Maßnahmen im 
Rahmen von verkehrsrechtlichen Anordnungen getroffen werden. 

Die verkehrstechnischen Ergebnisse mit den Prognose-Belastungen 2030/35 zei-
gen, dass das innerörtliche Verkehrsnetz mit seinen Knotenpunkten sowie den un-
tersuchten Strecken die künftigen Verkehre in „guter“ bis „sehr guter“ Weise auf-
nehmen und abwickeln kann und dass zudem noch entsprechende Kapazitätsreser-
ven bestehen. Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Verkehrskonzeptes ergibt sich 
aus diesen Ergebnissen nicht. 
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Änderungsvorschlag zu 11: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Zahl der herzustellenden Stellplätze bemisst sich nach der Anlage 2 der Stell-
platz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel in der jeweils gültigen Fassung. 
Demnach hat auch die Unterbringung des ruhenden Verkehrs im Bereich der 
Grundschule durch die Herstellung der benötigten Stellplätze auf dem Grundstück 
zu erfolgen. Hierfür ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass innerhalb der Fläche für 
den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ die Errichtung oberirdischer 
Stellplätze, Carports und Garagen in den überbaubaren und in den nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen zulässig ist. Durch diese Festsetzung soll eine flexible An-
ordnung des ruhenden Verkehrs in Abstimmung mit der konkreten Hochbauplanung 
für das Schulgebäude ermöglicht werden. Die notwendigen Stellplätze sind im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 

Der östlich der Kirchengebäude befindliche landwirtschaftliche Weg wird zur inneren 
Erschließung zu einem 6,50 m breiten ‚verkehrsberuhigten Bereich‘ (Verkehrszei-
chen 325) ausgebaut. Die derzeit vorhandenen Stellplätze in diesem Abschnitt wer-
den neu hergestellt und zudem durch wechselseitig ausgewiesene Parkmöglichkei-
ten ergänzt.  

Darüber hinaus wird in der Verkehrsuntersuchung die Einrichtung eines Parkstrei-
fens im Harheimer Weg empfohlen, über den der Hol- und Bringverkehr abgewi-
ckelt, im Bedarfsfall aber auch zusätzlicher Parkraum geschaffen werden kann. 

„Im Bedarfsfall können durch Einschränkungen im ruhenden Verkehr zusätzliche 
Begegnungsstellen ausgewiesen bzw. vorhandene erweitert werden“ (VU, S. 15). 
Dies gilt auch für den Harheimer Weg, sollte es hier unerwartet zu regelhaften Stö-
rungen in den Verkehrsabläufen kommen. Weder aus einer Verbesserung der Ver-
kehrsabläufe noch aus einer Regulierung des ruhenden Verkehrs im öffentlichen 
Straßenraum kann jedoch ein Sinken der Wohnqualität abgeleitet werden. 

Änderungsvorschlag zu 12: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Zur Analyse der Notwendigkeit der Erweiterungsfläche für den Friedhof in Massen-
heim wurde die Anzahl der Erd- und Urnenbestattungen in den letzten fünf Jahren 
herangezogen.  



 

 

Stadt Bad Vilbel – 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Harheimer Weg“ 101 

 

Anregungen                                                                   Brief Nr. 66 Änderungsvorschlag 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bestattungen Massenheim 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 Gesamt  

Erdbestattungen 7 6 5 3 2 23  
Urnenbestattungen 4 21 15 23 9 72  

Gesamt 11 27 20 26 11 95  
 
Die Tabelle verdeutlicht, dass die Anzahl der Erdbestattungen auf dem Friedhof in 
Massenheim innerhalb der letzten fünf Jahre stetig abgenommen hat, während der 
überwiegende Anteil der Bestattung in Form von Urnenbestattungen erfolgte. 

Die Notwendigkeit einer Erweiterung der Friedhofsfläche in Massenheim wurde be-
reits im März 2018 überprüft. Die Untersuchung der freien Grabstätten ergab zum 
damaligen Stand eine Anzahl von 75 freien Erdgräbern. Die Urnengräber wurden 
nicht berücksichtigt. Im November 2020 wurden die Daten der freien Grabstätten ak-
tualisiert. Hierbei ließen sich insgesamt 162 freie Grabstätten, aufgeteilt in 96 freie 
Erdgräber und 66 freie Urnengräber, festhalten.  

Durch die sinkende Zahl an Erdbestattungen kann insgesamt eine steigende Anzahl 
an freien Grabstätten festgehalten werden. Gleichzeitig führt der Trend zur Urnen-
bestattung zu einem geringerem Flächenbedarf im Vergleich zur Erdbestattung.  

Aufgrund der vorhandenen freien Grabstätten sowie der sinkenden Zahl an Erdbe-
stattungen besteht kein Bedarf zur Erweiterung des Friedhofs in Massenheim. Ent-
sprechende Aussagen werden in die Begründung des Bebauungsplans übernom-
men. 

Hinsichtlich alternativer Bestattungsformen sind bereits Baumbestattungen auf dem 
Friedhof in Massenheim möglich. Die Ermittlung der freien Grabstätten im Novem-
ber 2020 ergab, dass 22 freie Gräber zur Baumbestattung zur Verfügung stehen.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich nicht um Wald. Daher sind hier keine Waldbe-
stattungen möglich. 

Die städtebauliche Zielsetzung der Stadt Bad Vilbel für das Plangebiet besteht in 
der Errichtung einer zweizügigen Grundschule für den Stadtteil Massenheim sowie 
in der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum und nicht in der Unterbringung alter-
nativer Bestattungsformen, zumal ein zusätzlicher Bedarf für alternative Bestat-
tungsformen auch in Zukunft nicht gesehen wird.  

Da im Stadtteil Massenheim keine städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen im 
größeren Umfang erfolgten oder regionalplanerisch möglich sind, wird sich der Ein-
zugsbereich des Friedhofs Massenheim auch in Zukunft nicht erweitern und durch 
keinen signifikanten Bevölkerungszuwachs geprägt sein. 
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Auch unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums kann der Bedarf an Be-
stattungsmöglichkeiten auf dem Friedhof in Massenheim somit gedeckt werden. 

Änderungsvorschlag zu 13: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis auf die Lage des Plangebietes innerhalb der qualitati-
ven Schutzzone I des Oberhessischen Heilquellenschutzbezirkes, in dem Boden-
eingriffe von mehr als 5,0 m genehmigungspflichtig sind, ist bereits im Textteil des 
Bebauungsplans enthalten.  

Gemäß Heilquellenschutzbezirksverordnung ist eine Bebauung innerhalb der Zone I 
nicht ausgeschlossen.    

Änderungsvorschlag zu 14: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Belange der Abwasserbeseitigung wurden im Rahmen der Erarbeitung des Be-
bauungsplanentwurfs durch das Ingenieurbüro Hartwig, Wiesbaden ausreichend 
überprüft. 

Die Entwässerung des Neubaugebietes „Auf dem Harheimer Weg“ muss im Trenn-
system erfolgen. Das anfallende Schmutzwasser wird über den vorhandenen MW-
Kanal der Ortslage Massenheim dem Staukanal mit untenliegender Entlastung 
(SKU) „Im Mühlengrund“ (B51) und im weiteren Verlauf der KLA Bad Vilbel zugelei-
tet. 

Für das anfallende Regenwasser muss ein Regenrückhaltebecken (in Form eines 
Staukanals mit nachfolgendem Drosselbauwerk) hergestellt werden, um die Regen-
wassereinleitung in den Erlenbach auf maximal 10 l pro s und ha Neubaugebiet zu 
reduzieren. Damit darf, in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, 
Abteilung IV – Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, die Einleitwassermenge in den 
Erlenbach maximal Qr = 12 l/s betragen. Das Regenrückhaltebecken wird für ein 5-
jähriges Regenereignis ausgelegt. 

Der Gesamtversiegelungsgrad darf dabei VG = 60 % nicht überschreiten. Zu diesem 
Zweck sind innerhalb des Plangebietes begrünte Dächer zur Regenrückhaltung 
bzw. zur Verringerung des Versiegelungsgrades vorzusehen. 
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Bezüglich der Umwidmung der Fläche der Kirchengebäude zu Wohnzwecken wurde 
im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans durch das Ingenieurbüro Hartwig, 
Wiesbaden, eine ergänzende Untersuchung zur Entwässerung durchgeführt. 

Die ergänzende Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass für die rd. 3.330 m² 
große Fläche der Herz-Jesu-Kirche, die für den Fall einer möglichen zukünftigen 
Aufgabe der kirchlichen Nutzung zur Wohnbebauung umfunktioniert werden soll, nur 
eine Erschließung im Mischsystem möglich ist. 

Somit muss die Erschließungsstraße und die Fläche der Herz-Jesu-Kirche (egal 
welche Nutzung sie erhält) wie im Bestand auch in den Mischwasserkanal eingelei-
tet werden. 

Einer Umnutzung der Fläche der Herz-Jesu-Kirche, als Teilfläche der Flurst.-Nr. 7/2, 
steht aus entwässerungstechnischer Sicht, solange sie weiterhin im Mischsystem 
entwässert wird, nichts entgegen. 

Änderungsvorschlag zu 15: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Schreiben von Herrn Rechtsanwalt Eichhorn vom 23.07.2021 sowie vom 
21.10.2020 wurden bei der Auswertung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen ebenfalls 
berücksichtigt (siehe Brief Nr. 65 und Anlage zu Brief Nr. 65). 

Änderungsvorschlag zu 16: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Änderungsvorschläge zu 1 - 15. 
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Frühzeitige Beteiligung  
§§ 3 (1) und 4 (1) BauGB 

21.06.2021 bis 23.07.2021 

Stadt: Bad Vilbel 1. Änderung Bebauungsplan  
„Auf dem Harheimer Weg“  

 

Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen 
   Ja Nein  
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 Träger     
1.  Amt für Bodenmanagement Büdingen 

Bahnhofstraße 33 
63654 Büdingen 

21.06.21  X  

2.  Avacon AG  
Prozesssteuerung DGP 
Watenstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 

15.06.21  X  

3.  AVACON AG 
Schillerstr. 3 
38350 Helmstedt 

18.06.21  X  

4.  Bischöfliches Generalvikariat Fulda 
Postfach 1153 
36001 Fulda 

    

5.  Bischöfliches Ordinariat 
Postfach 15 60 
55005 Mainz 

    

6.  Botanische Vereinigung für Naturschutz in 
Hessen e.V. 
Geschäftsstelle 
Schiffenberger Weg 14 
35435 Wettenberg 

    

7.  Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) 
Landesverband Hessen e.V. 
Geleitsstraße 14 
60599 Frankfurt 

    

8.  Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat Infra I 3 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

11.06.21  X  

9.  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Hasselweg 20 
34131 Kassel 

    

10.  DB Netz AG 
Projekt S 6 
I.NG-MI-N(1) 
Herr Norbert N. Wolf 
Hahnstr. 49 
60528 Frankfurt a. M. 

   E-Mail fehlerhaft 
Per Brief beteiligt 

11.  Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien  
Region Mitte 
Camberger Str. 10 
60327 Frankfurt a. M. 

    

12.  Deutsche Gebirgs- und Wandervereine  
Landesverband Hessen e.V. 
Verteilerstelle Götz 
Erbismühler Weg 25 
61276 Weilrod 
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13.  Deutsche Post Real Estate 
Germany GmbH 
Fritz-Erler-Straße 5 
53113 Bonn 

    

14.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
TI NL Südwest 
PTI 34 
Jahnstr. 54-64 
63150 Heusenstamm 

23.06.21 X  E-Mail fehlerhaft 
Per Brief beteiligt 

15.  DFS Flugsicherung GmbH 
Am DFS-Campus 10 
63225 Langen 06.07.21  X 

Zukünftig an: 
anlagenschutz-

sis@dfs.de 
 

DFS Deutsche 
Flugsicherung GmbH 
SIS/ND 
Am DFS-Campus 10 
63225 Langen 

16.  Eisenbahn-Bundesamt 
Außenstelle Frankfurt/M. 
Untermainkai 23 - 25 
60329 Frankfurt a. M. 

15.06.21  X  

17.  Evangelische Kirche 
in Hessen und Nassau 
Paulusplatz 1 
64285 Darmstadt 

    

18.  Finanzamt Friedberg 
Leonhardstraße 
61169 Friedberg 

    

19.  Gemeindevorstand der Gem. 
Niederdorfelden 
Postfach 
61138 Niederdorfelden 

    

20.  hessenARCHÄOLOGIE 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen  
Abt. Archäologische Denkmalpflege 
Schloss Biebrich / Ostflügel 
65203 Wiesbaden 

15.07.21 X   

21.  Hessen Mobil – Straßen- und 
Verkehrsmanagement Gelnhausen 
Gutenbergstr. 2–4 
63571 Gelnhausen 

22.07.21 X   

22.  Hessische Gesellschaft  
für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Lindenstraße 5 
61209 Echzell 

    

23.  Kreisausschuss des Wetteraukreises 
Fachdienst Strukturförderung und Umwelt 
Herr Christian Sperling 
Homburger Straße 17 
61169 Friedberg 

21.07.21 X   

24.  Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Schloss Biebrich –Westflügel 
65203 Wiesbaden 

    

25.  Landesjagdverband Hessen e.V. 
Postfach 16 05 
61216 Bad Nauheim 

    



Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen 
   Ja Nein  
 

G:\PROJEKTE\1928\Text\Frühzeitige Beteiligung 2\1928_TÖB-Liste_Änderungsvorschläge.doc          04.08.2021 3 

26.  Landessportbund Hessen e.V. 
Otto-Fleck-Schneise 4 
60528 Frankfurt a.M. 

    

27.  Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden in Hessen 
Hebelstraße 6 
60318 Frankfurt/Main 

16.06.21 X   

28.  Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FB Soziale Sicherung 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

29.  Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FD Straßenverkehrsbehörde 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

30.  Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

 
    

31.  Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FD Gewerbe und Markt 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

   

Wegen Abwesenheit 
von Herrn Feik 
zusätzlich an  

 
gewerbe@bad-

vilbel.de 
 

32.  Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FD Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

  
   

33.  Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Wohnungswesen 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

34.  Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
FD Liegenschaftsabteilung  
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

14.07.21 X   

35.  Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
Kämmerei 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

36.  Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Abfallwirtschaft und Grünflächenpflege 
Theodor-Heuss-Str. 47/51 
61118 Bad Vilbel 

03.08.21  X Fristverlängerung 
bis zum 13.08.2021 

37.  Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Tiefbau/Abwasser 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

38.  Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FB Techn. Dienste/Bauwesen 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 
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39.  Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
FD Kinder in Tagesbetreuung (Kita-Büro) 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

40.  Magistrat der Stadt Frankfurt 
Stadtplanungsamt 
Braubachstr. 15 
60275 Frankfurt a.M. 

     

41.  Magistrat der Stadt Karben 
Stadtplanungsamt 
Postfach 8 
61184 Karben 

    

42.  Naturschutzbund Deutschland 
Landesverband Hessen e.V. 
Friedenstr. 26 
35578 Wetzlar 

    

43.  Neuapostolische Kirche 
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland 
Praunheimer Hohl 1 
60488 Frankfurt a.M. 

    

44.  NRM Netzdienste  
Rhein-Main GmbH 
N2-WN3 Projektkoordination 
Solmsstr. 38 
60486 Frankfurt a.M. 

24.06.21  X  

45.  Oberhessische  
Versorgungsbetriebe AG 
Hanauer Str. 9-13 
61169 Friedberg 

08.07.21 
 

22.07.21 

 
 

X 

X 
 
 

Fachabteilung 
Wasser 

 
Fachabteilung Netz 

46.  PLEdoc mbH 
Postfach 120255 
45312 Essen 

28.06.21  X  

47.  Polizeipräsidium Mittelhessen  
Regionaler Verkehrsdienst Wetterau 
Roter Lohweg 29 
35510 Butzbach 

18.06.21 X   

48.  Regierungspräsidium Darmstadt 
Dezernat Siedlungswesen und 
Bauleitplanung III 31.2 
Wilhelminenstraße 1-3 
64283 Darmstadt 

19.07.21 X   

49.  Regierungspräsidium Darmstadt 
Kampfmittelräumdienst 
Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt 

09.07.21 X   

50.  Regionalbauernverband  
Wetterau-Frankfurt a.M. e.V. 
Homburger Str. 9 
61169 Friedberg 

    

51.  Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Poststr. 16 
60329 Frankfurt a.M. 

14.07.21 X   



Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen 
   Ja Nein  
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52.  Rhein-Main-Verkehrsverbund  
GmbH (RMV) 
Alte Bleiche 5 
65719 Hofheim a.T. 

07.07.21 X   

53.  Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Landesverband Hessen e.V. 
Rathausstr. 56 
65203 Wiesbaden 

    

54.  Seniorenbeirat Bad Vilbel 
Reinhard Kreuzer 
Vorsitzender  
Hans-Kudlich-Str. 3 
61118 Bad Vilbel 

    

55.  Staatliches Schulamt für den 
Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis 
Konrad-Adenauer-Allee 1-11 
61118 Bad Vilbel 

23.06.21  X  

56.  Stadtverwaltung Offenbach 
Berliner Straße 100 
63065 Offenbach 

08.07.21  X  

57.  Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 
Theodor-Heuss-Str. 47/51 
61118 Bad Vilbel 

21.07.21 X   

58.  Vodafone NRW GmbH 
Postfach 10 20 28 
34020 Kassel 

12.07.21  X  

59.  Verband Hessischer Fischer e.V. 
Hauptgeschäftsstelle 
Rheinstr. 36 
65185 Wiesbaden 

    

60.  Wasserverband Nidda 
Leonhardstr. 7 
61169 Friedberg 

11.06.21  X 
Keine Zuständigkeit 

Keine weitere 
Beteiligung nötig 

61.  Wasserverband NIDDER – 
SEEMENBACH 
Leonhardstr. 7 
61169 Friedberg 

    

62.  ZOV-Verkehr 
Hanauer Straße 15 
61169 Friedberg 

    

63.  Zweckverband für die 
Wasserversorgung des  
Unteren Niddatales 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 

    

64.  Kath. Pfarrgemeinde St. Nikolaus 
Schulstraße 6  
61118 Bad Vilbel 

    

65.  Bürger 1 
Bürgerinitiative “Natürlich-Massenheim” 23.07.21 X   

66.  Bürger 2 
61118 Bad Vilbel 15.07.21 X   
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